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Mehr Gerechtigkeit und Effizienz

bei der Individualbesteuerung

zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Standortes
Österreich liegt im Herzen Europas und steht mit seinem Steuersystem in Konkurrenz mit vielen anderen Ländern. Während der 25%-Steuersatz für Kapitalgesellschaften dabei attraktiv ist, sind die Personensteuern mit einem Spitzensteuersatz von 50% unerträglich hoch. Dies kurbelt die Parallelwirtschaft an und lässt Spitzenkräfte abwandern – oder hält sie vom Einwandern ab. Mittlerweise haben auch die Gewerkschaften erkannt, dass die Steuerprogression weite Teile der Bevölkerung massiv belastet.
Viele Politiker verkennen den Hauptzweck der Politik: Sie hat die Voraussetzungen für ein attraktives Wirtschaftsklima und damit für funktionierende Steuereinnahmen zu schaffen. Nur so kann der Staat seine Aufgaben – von der Sicherheits- bis zur Bildungspolitik – erfüllen. 
Viele glauben, wenn die Regierung mehr Geld brauche, müsse sie die Steuerschraube anziehen. Eine solche Einstellung geht an der Wirklichkeit vorbei. Wie überall auf der Welt halten sich die Menschen dann an ihre eigenen Gesetze, wenn jene der Politik an ihnen vorbei erlassen werden. Das kann man von den Steuern über das Mietrecht bis hin zur Straßenverkehrsordnung beobachten. Dies ist keine Rechtfertigung von Steuervermeidung, sondern eine Tatsache. Zunehmender Steuerdruck führt zu mehr Steuerwiderstand und daher ab einem bestimmten Punkt zu einem abnehmenden Steueraufkommen. 

Hier kommt eindrucksvoll das Erklärungsmodell von Arthur B. Laffer über die ökonomischen Effekte von Steuererhöhungen zum tragen. Diese "Laffer-Kurve" besagt: Es gibt einen Unterschied zwischen den arithmetischen und den ökonomischen Wirkungen einer Steuererhöhung. Rein rechnerisch müsste bei steigenden Steuersätzen auch das Steueraufkommen wachsen – dieses sinkt aber tatsächlich wegen Steuervermeidung, Steuerflucht und verringertem Arbeitseinsatz. Umgekehrt bietet eine Steuersenkung massive ökonomische Anreize und hat daher eine positive Wirkung auf den Arbeitsmarkt, den Konsum und die gesamte Wirtschaftsleistung. 
Die Reduktion der Körperschaftssteuer von 34 % auf 25 % hat es eindrucksvoll bewiesen: Steuersenkungen haben zu Mehreinnahmen des Staates geführt. Der Gipfel der Laffer-Kurve war schon überschritten worden; die Kurve wurde nun auf ein optimales Niveau "zurückgestellt", das Steueraufkommen wieder erhöht. Infolge des gestiegenen Steueraufkommens hat sich auch die Frage der direkten Gegenfinanzierung dieser Steuerreduktion hier erübrigt. 
[image: image1.png]Hgwre | B

The Laffer Curve

Joosg Tex Rates

Pronibive
Range

Revenues ()

Source: Arthur B Laffer





Ähnlich wird es auch bei der Senkung der Einkommensteuer sein, wenn diese an den Körperschaftssteuersatz von 25 % angepasst wird und entsprechende Freibeträge vorgesehen werden. Die Menschen werden die Steuer wieder als gerecht empfinden und aus der Parallelwirtschaft herausfinden. Besteuert der Staat auf einem akzeptablen Niveau, wird der Steuerbürger den Steuerwiderstand beenden; Steuervermeider werden den Weg in die Legalität zurückfinden.

Ein reduzierter Einkommenssteuersatz wird auch im Steuerwettbewerb mit den Nachbarstaaten dazu führen, dass Österreich wieder für qualifizierte Arbeitskräfte attraktiv ist. Dies wird zu einer geringeren Auswanderung und zu einer bewussten Zuwanderung hochqualifizierter Arbeitskräfte und von Firmenzentralen führen. Weiters ist eine wesentliche Konjunkturbelebung zu erwarten, da durch die geringere Lohn- und Einkommenssteuer mehr Geld für Konsum und Investitionen verfügbar sein wird und die Produktion angekurbelt wird. 
Wird die Einkommensteuer mit einheitlichem Steuersatz ("flat tax") erhoben, so besteht diese aus einem (oft großen) Freibetrag und einem konstanten Grenzsteuersatz für alle darüber liegenden Einkommen. Auf diese Weise wird die Einkommensteuer (indirekt) progressiv, d.h. der Durchschnittssteuersatz nimmt zu (wodurch manchen Gerechtigkeitsvorstellungen Rechnung getragen wird.)

Bestandteile einer Regelung mit einheitlichem Steuersatz:
· einheitlicher Steuersatz für Löhne und Einkommen,
· keine Sonderregelungen oder Privilegien für Interessensgruppen oder Lobbys,
· Wegfall von Doppelbesteuerung durch Vermögens-, Erbschafts- oder Kapitalerwerbssteuern.
Die geforderte Einkommenssteuersenkung wäre hierzu ein erster Schritt. Nicht das Datum ist entscheidend, sondern die revolutionäre neue Struktur und die damit verbundenen Vorteile für die Gesellschaft.
Eine Verminderung der Steuerlast hätte noch einen wünschenswerten Nebeneffekt: Der Staat würde veranlasst, sich der Verwaltungsreform zu widmen und sich auf seine eigentlichen Aufgaben zu konzentrieren. Ein schlanker Staat, der dem Gruppenegoismus den Rücken kehrt, würde von der Bevölkerung verstärkt akzeptiert werden. 

Der Steuergesetzgeber ist daher gefordert

1. die Besteuerung der natürlichen Personen auf das erträgliche Maß von 25% zu reduzieren, wobei Freibeträge für den Einzelnen von € 12.000 (plus Freibeträge für jedes Familienmitglied) vorgesehen sind; mehr Transparenz. Finanzierung über Kostensätze und Einsparungen.
2. in Anbetracht des – wie bei der letzten Körperschaftssteuersenkung – zu erwartenden Laffer-Effektes auf jede Gegenfinanzierung (durch Erhöhung oder Einführung anderer Belastungen) zu verzichten und 

3. auch wenn sich Steuersenkungen in einem hohen Ausmaß selbst finanzieren, diese jedenfalls – schon zur Erhöhung der Selbstbestimmung der Bürger -- durch eine signifikante Abschlankung des Staates zu begleiten; Ziel wäre eine Staatsquote  von deutlich unter 40%. Es darf keine Erhöhung der Abgabequote erfolgen. Bepreisung der staatlichen Dienstleistungen nach Kostensätzen.

4. Eine höhere Verschuldungsquote kann aufgrund des Europäischen Stabilitäts –und Wachstumspaktes nicht erfolgen (Stichwort: 3% Neuverschuldung/Jahr). Einschreiten der EU unumgänglich.
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